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 November 2014 

 

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, 

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuroGarant 2 für den Zeitraum vom       

1. November 2013 bis zum 31. Oktober 2014. 

Die internationalen Kapitalmärkte standen in den vergangenen zwölf Monaten besonders unter dem Einfluss der Notenbanken. Zudem 

rückten nach der Jahreswende verschiedene Krisenherde verstärkt in das Blickfeld der Anleger. Insbesondere der Konflikt in der Ost-

Ukraine ließ Sorgen aufkommen, Russland könnte hier eine aktive militärische Rolle einnehmen. Der Westen reagierte mit Sanktionen, 

denen Gegenaktionen von russischer Seite folgten. Seit Januar 2014 führt in den USA die Federal Reserve (Fed) im Übrigen ihre monat-

lichen Anleihe-Ankaufprogramme zur Konjunkturunterstützung sukzessive zurück, während die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem 

Hintergrund der niedrigen Teuerungsraten ein weiteres expansives Maßnahmenbündel inklusive Zinssenkung beschloss.  

An den Rentenmärkten zogen die Renditen bis Ende Dezember zunächst noch an, danach setzte eine ausgeprägte Gegenbewegung 

ein. In Europa rentierten 10-jährige Staatsanleihen zuletzt erstmals unter der Marke von 1 Prozent. Bei US-Treasuries war eine große 

Schwankungsbreite festzustellen, 10-jährige Titel rentierten zum Stichtag mit 2,3 Prozent.  

An den Aktienmärkten ging es mehrheitlich aufwärts. Die maßvoll gekürzten Liquiditätsmaßnahmen der Fed sowie die Unsicherheit in 

Osteuropa begrenzten jedoch das Kurspotenzial. Andererseits verlieh die insgesamt weiterhin lockere Geldpolitik der Zentralbanken den 

Aktienbörsen Auftrieb, sodass u.a. der DAX zwischenzeitlich neue historische Höchststände erreichte. Auch in den USA und Japan 

ergaben sich per saldo erfreuliche Zuwächse.In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-EuroGarant 2 eine Wertentwicklung 

von plus 2,5 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. 

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige 

Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein wei-

tergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. 

Mit freundlichen Grüßen 

Deka International S.A. 

 

Die Geschäftsführung 

 

 

 

Holger Hildebrandt  Eugen Lehnertz 
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Geopolitische Herausforderungen 

Die Kapitalmärkte erwiesen sich im Betrachtungszeit-

raum gegenüber den zahlreichen Belastungsfaktoren 

und Herausforderungen lange Zeit erstaunlich wider-

standsfähig. Mit der Verschärfung der Sanktionen 

gegen Russland im Zuge des Konflikts in der Ukraine 

sowie einer wachsenden Anzahl enttäuschender 

Konjunkturdaten aus Euroland seit dem zweiten 

Quartal 2014 wuchs jedoch auch die Skepsis mit 

Blick auf die weitere Entwicklung an den Märkten. 

Die Inflation im Euroraum sank weiter, scheint sich 

jedoch auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Italien 

musste entgegen den Erwartungen erneut einen 

Rückgang des Bruttoinlandsprodukts hinnehmen und 

auch in Deutschland sorgten ein überraschend star-

ker Auftragsrückgang der Industrie sowie ein nach-

gebender ifo Geschäftsklimaindex für wachsende 

Zweifel am Durchhaltevermögen des Euroland-

Zugpferds. 

In den vergangenen zwölf Monaten reagierten die 

Finanzmärkte nach wie vor äußerst empfindlich auf 

den tatsächlichen oder auch nur erwarteten Kurs der 

weiteren Geldpolitik. Die generöse Liquiditätsversor-

gung fand zunächst in Form von steigenden Aktien-

bewertungen, sinkenden Risikoaufschlägen, einer 

niedrigen Volatilität und umfangreicher Emissionstä-

tigkeit von Unternehmensanleihen ihren Nieder-

schlag – allesamt Ausdruck einer erhöhten Risikobe-

reitschaft der Marktteilnehmer. 

Erste Anzeichen einer allmählichen Abkehr von der 

ultralockeren Geldpolitik – angeführt von dem zum 

Jahresanfang 2014 begonnenen „Tapering“ der US-

Notenbank Federal Reserve (Fed) – sorgten im Zu-

sammenspiel mit der sich zuspitzenden Ukraine-

Krise im ersten Quartal 2014 für eine erste größere 

Korrekturbewegung. Dennoch bewiesen die Ak-

tienmärkte in der Folge erneut Nehmerqualitäten 

und verdauten u.a. den Zahlungsausfall Argentiniens 

unbeeindruckt. 

Allerdings wurde in wachsendem Maße erkennbar, 

dass aus der russischen Einmischung in der Ukraine 

neben schwer einzuschätzenden politischen Konse-

quenzen auch handfeste ökonomische Auswirkun-

gen resultieren. Die Weltbank warnte Russland 

bereits früh vor einer schweren Rezession angesichts 

drohender Sanktionen. Nachdem der Westen ent-

sprechende Maßnahmen umgesetzt hatte, folgte 

von russischer Seite postwendend ein Importverbot 

für Lebensmittelprodukte nach Russland – zunächst 

begrenzt für die Dauer von einem Jahr. Auch die 

Europäische Zentralbank (EZB) verwies in diesem 

Zusammenhang auf steigende Wachstumsgefahren. 

Die Folgen der gegenseitigen Sanktionspolitik seien, 

so führte EZB-Präsident Draghi aus, noch nicht wirk-

lich abzusehen. Dennoch hielt er an der grundsätzli-

chen Einschätzung fest, dass der Euroraum sich 

weiterhin auf einem moderaten, wenn auch un-

gleichmäßigen Erholungskurs befindet. Er mahnte 

allerdings eine verstärkte wirtschaftspolitische Zu-

sammenarbeit in der Euro-Währungszone an, die 

durch eine Kombination aus Strukturreformen, 

Investitionen, Haushaltsdisziplin sowie die Ankurbe-
lung der Nachfrage unterstützt werden sollte. 

Die sich verschärfenden Krisenherde im Nordirak 

und Syrien (IS) sowie die militärische Bekämpfung 

der Hamas im Gazastreifen belasteten im Sommer 

2014 zusätzlich das Gesamtbild. Neben diese exo-

genen Belastungsfaktoren traten zunehmend wirt-

schaftliche Alarmzeichen, beginnend mit der Sen-

kung der Wachstumsprognose des laufenden Jahres 

für die Weltwirtschaft durch den Internationalen 

Währungsfonds (IWF). In Euroland stagnierte nach 

ersten Schätzungen im zweiten Quartal das Brutto-

inlandsprodukt (BIP). Im August ist zudem der Ge-

samteinkaufsmanagerindex (Composite) im Euro-

raum überraschend stark gesunken und auch das 

Wirtschaftsvertrauen (Economic Sentiment) hatte 

sich verschlechtert. In erster Linie gerieten die Ak-

tienmärkte in Euroland unter Druck und es kam 

zwischen Anfang Juli und Mitte August sowie in der 

ersten Oktoberhälfte zu scharfen Korrekturbewe-
gungen. 

Während Aktien, nicht zuletzt in Ermangelung von 

Anlagealternativen, die vorangegangenen Kursver-

Entwicklung der Kapitalmärkte.  

Nominaler Notenbankzins 
Euroland vs. USA 

 
 Quelle: Bloomberg 
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luste überwiegend wieder aufholten, intensivierte 

sich an den Anleihemärkten angesichts der wach-

senden Risikoaversion die Nachfrage nach sicher 

erscheinenden Schuldtiteln, wobei insbesondere 

Bundesanleihen auf reges Anlegerinteresse stießen. 

In der Folge näherte sich die Rendite 10-jähriger 

Bundesanleihen der magischen Marke von 1 Pro-

zent an und unterschritt diese erstmalig im August 

2014. 

Wachsende Aufmerksamkeit richtete die EZB auf 

die nach wie vor rückläufige Teuerungsrate. Dies 

rief Investoren auf den Plan, weitere geldpolitische 

Lockerungen zu fordern, um das Inflationsziel von 2 

Prozent mittelfristig zu erreichen. EZB-Präsident 

Draghi hatte hier bereits im Frühjahr 2014 für grö-

ßere Klarheit gesorgt und die Umstände für eine 

etwaige weitere Lockerungsrunde skizziert. Im Falle 

einer Verschlechterung des mittelfristigen Inflati-

onsausblicks würde die EZB mit breit angelegten 

Wertpapierkäufen intervenieren. Im Juni erfolgte 

der erwartete nächste geldpolitische Schritt, der 

Leitzins erreichte einen neuen Rekordtiefstand. Der 

EZB-Präsident demonstrierte Entschlossenheit und 

betonte, man werde auch vor unkonventionellen 

Maßnahmen nicht zurückschrecken. Anfang Sep-

tember vollzog die EZB dann tatsächlich einen wei-

teren Zinsschritt und senkte den Leitzins auf 0,05 

Prozent.  

Die US-Wirtschaft befindet sich weiterhin in einem 

überwiegend positiven Umfeld. Begünstigt von 

einem hohen Beschäftigungsaufbau rangiert die 

Arbeitslosenquote auf dem niedrigsten Stand seit 

dem Sommer 2008. Vor diesem Hintergrund fielen 

auch die leicht schwächeren Konjunkturindikatoren 

kaum ins Gewicht. Nach einem deutlichen Anstieg 

im zweiten Quartal dieses Jahres stieg das US-

Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2014 sogar 

überraschend stark an. 

Die US-Notenbank (Fed) begann nach tiefgreifenden 

geldpolitischen Schritten und umfangreichen Anlei-

heankaufprogrammen im Januar 2014 mit einer 

sukzessiven Drosselung ihrer expansiven Stützungs-

maßnahmen und ließ die Ankäufe wie geplant Ende 

Oktober vollständig auslaufen. Insgesamt hat die 

Fed ihre Bilanz durch den Ankauf von Wertpapieren 

auf mehr als vier Billionen Dollar aufgebläht. Vorerst 

wird es keine weiteren Stützungskäufe mehr geben, 

gleichwohl wird der Leitzins so lange auf dem ge-

genwärtig sehr niedrigen Niveau verbleiben, bis die 

Wirtschaft wieder sicheren Tritt gefasst hat.  

Aktien auf Achterbahnfahrt 

Die Kombination aus einem überreichen Liquiditäts-

angebot, rekordniedrigen Zinsen und fehlenden 

Investitionsmöglichkeiten beförderte den Kapitalzu-

fluss in Aktienanlagen. Insbesondere institutionelle 

Investoren wie Pensionskassen sind auf der Suche 

nach auskömmlichen Renditen zur Erreichung ihrer 

langfristigen Anlageziele. Gegenüber den zahlrei-

chen sowohl geopolitischen als auch wirtschaftli-

chen Störfeuern erwiesen sich die Aktienmärkte bis 

in den Sommer erstaunlich resistent. Das Fehlen von 

hinreichend rentablen Anlagealternativen spielt hier 

eine maßgebliche Rolle. Gleichwohl sollte nicht aus 

dem Blick geraten, dass das entscheidende Kriterium 

für den langfristigen Trend von Aktienkursen die 

Entwicklung der Unternehmensgewinne darstellt, 

die primär vom realen Wirtschaftswachstum getra-

gen werden und zuletzt nicht mit den Kursgewinnen 

an den Aktienmärkten Schritt halten konnten. 

 

Bis zum Jahresende 2013 wies das Gros der welt-

weiten Aktienmärkte unter Schwankungen Kurs-

zuwächse auf. Auch die aufstrebenden Volks-

wirtschaften stabilisierten sich und verbuchten 

überwiegend Zugewinne. Im Zuge der militärischen 

Auseinandersetzung in der Ukraine und der Annek-

tierung der Krim durch Russland kam es in der 

Folge zu einem merklichen Rücksetzer, der einen 

Teil der Kursgewinne aufzehrte. Ende März wurde 

Russland aus der Gemeinschaft der G8-Staaten 

ausgeschlossen und der geplante Gipfel in Sotschi 

abgesagt. Im Spätsommer belastete neben der 

Weltbörsen im Vergleich 

 Index: 31.10.2013 = 100 

 
 Quelle: Bloomberg 
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Eskalation in der Ukraine und der Verschärfung der 

Sanktionen gegen Russland auch der israelisch-

palästinensische Konflikt die Finanzmärkte. Mit der 

Expansion der Terror-Truppe Islamischer Staat (IS) 

nach Westen bis an die türkische Grenze bei Koba-

ne ist zudem ein weiterer Konflikt bis an die NATO-

Außengrenze herangerückt. 

Auf Jahressicht konnten sich die internationalen 

Börsenplätze in der Mehrzahl positiv entwickeln, es 

zeigte sich jedoch, dass vor allem die europäischen 

Aktienmärkte stärker unter den geopolitischen 

Brandherden zu leiden haben. Während in den USA 

sowohl der Nasdaq Composite mit einem Plus von 

18,1 Prozent als auch der Dow Jones Industrial 

Average (11,9 Prozent) sowie der marktbreite S&P 

500 (14,9 Prozent) deutlich im Plus lagen, konnte in 

Deutschland der DAX lediglich einen Zuwachs von 

3,2 Prozent verbuchen. Dabei erreichte der Index im 

Juni ein neues Allzeithoch und notierte zeitweilig 

über der Marke von 10.000 Indexpunkten. Ein noch 

geringeres Plus wies der EURO STOXX 50 aus, der 

im Stichtagsvergleich um 1,5 Prozent zulegte. Unter 

Branchengesichtspunkten belegten im breit gefä-

cherten STOXX 600 die Sektoren Gesundheit, 

Transport & Logistik und Versorger die Spitzenplätze. 

In Japan profitierte der Nikkei zuletzt von der An-

kündigung neuer Konjunkturhilfen durch die japa-

nische Notenbank und wies auf Jahressicht ein Plus 

um 14,6 Prozent auf.  

Im Dow Jones Industrial dominierten auf Einzeltitel-

ebene der IT-Konzern Intel sowie das Versiche-

rungsunternehmen UnitedHealth mit Zugewinnen 

von jeweils 39,2 Prozent. Auf den Plätzen folgten 

der Medienkonzern Walt Disney (33,2 Prozent) und 

das Softwareschwergewicht Microsoft (32,8 Pro-

zent). Im Minus lagen hingegen IBM (minus 8,3 

Prozent), Boeing (minus 4,3 Prozent) und AT&T 

(minus 3,8 Prozent). In Deutschland (DAX) konnten 

vor allem Fresenius (28,6 Prozent) sowie die Aktie 

der Commerzbank mit plus 26,9 Prozent überzeu-

gen. Auf Euroland-Ebene (EURO STOXX 50) wies 

Intesa Sanpaolo mit einem Kursaufschlag von 27,7 

Prozent die beste Performance auf.  

Anleihen im Renditetief 

An den Anleihemärkten setzte sich der übergeord-

nete Trend rückläufiger Renditen fort. Nach einem 

kurzen Intermezzo im vierten Quartal 2013 fielen 

die Renditen seit dem Jahresanfang 2014 auf brei-

ter Front. Zuletzt rentierten 10-jährige Euroland-

Staatstitel mit 0,8 Prozent (in der Spitze bei knapp 

2,0 Prozent Ende Dezember 2013), US-Titel lagen 

bei 2,3 Prozent (Hochpunkt bei 3,0 Prozent Ende 

Dezember 2013). Gemessen am eb.rexx Govern-

ment Germany Overall verzeichneten deutsche 

Bundesanleihen auf Jahressicht ein beachtliches Plus 

von 5,0 Prozent.  

Während die EZB Anfang September 2014 eine 

weitere Zinssenkungsrunde einläutete und auch die 

Bereitschaft zum Ankauf forderungsbesicherter 

Wertpapiere signalisierte, ist in den USA und Groß-

britannien angesichts der fortgeschrittenen Kon-

junkturerholung der Ausstieg aus der ultralockeren 

Geldpolitik bereits erfolgt oder zumindest in greif-

bare Nähe gerückt. Das gegenwärtige Auseinan-

derdriften der Geldpolitik der großen Notenbanken 

spiegelt sich bereits in der unterschiedlichen Ent-

wicklung der langfristigen Anleiherenditen in den 

USA und Euroland wider. Die Schere der Renditeab-

stände zwischen US-Treasuries und Bundesanleihen 

könnte sich indes noch weiter öffnen, sollte die Fed 

früher und deutlicher als erwartet an der Zins-

schraube drehen. 

Auf der Währungsseite wertete der Euro bis zum 

Frühjahr gegenüber dem US-Dollar auf fast 1,40 

US-Dollar auf, mit schwächeren Konjunkturdaten 

aus Euroland und stärkeren US-Zahlen verkehrte 

sich diese Entwicklung. Zuletzt lag der Euro-

Wechselkurs bei 1,25 US-Dollar. Trotz der geopoliti-

schen Krisenherde ist der Ölpreis seit Juni 2014 

stark rückläufig und notierte zuletzt bei 86 US-

Dollar für ein Barrel (Brent).  

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen 
USA vs. Euroland 

 
 Quelle: Bloomberg 
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Das Anlageziel des Fonds Deka-EuroGarant 2 be-

steht in der Beteiligung des Anlegers an einer even-

tuellen Aufwärtsentwicklung der Kurse an den 

Aktienmärkten in Euroland. Jeweils zum Ende eines 

sechsjährigen Investitionszeitraums wird ein Rück-

nahmepreis in Höhe von mindestens 100 Prozent 

des Anteilwerts zu Beginn des jeweiligen Investiti-

onszeitraums garantiert (abzüglich Kosten und 

Lasten, siehe Verkaufsprospekt).  

Gestiegener Anteilwert 

Der Fonds beendete zum Berichtsstichtag das dritte 

Jahr des aktuellen Investierungszeitraums. Der In-

vestitionszeitraum begann am 2. November 2011 

und wird am 31. Oktober 2017 enden. Garantiert 

wird zu diesem Termin ein Anteilwert von 

98,76 Euro. Dieser Prozess wiederholt sich unbe-

grenzt in Perioden von jeweils sechs Jahren, womit 

der dritte Investierungszeitraum vom 1. November 

2017 bis zum 31. Oktober 2023 laufen wird.  

Die Anlagen im Deka-EuroGarant 2 können in Ren-

ten guter Anlagequalität (Investment Grade) sowie 

in Call-Optionsscheinen auf den EURO STOXX 50® 

Index*) erfolgen. Die Ausgestaltung der Call-

Optionsscheine lässt erwarten, dass der Fonds an 

der durchschnittlichen Wertentwicklung des Aktien-

index, die auf der Basis vierteljährlicher Berech-

nungstermine ermittelt wird, in vollem Umfang 

teilnimmt. Die Partizipationsrate lag am Berichts-

stichtag bei 50,5 Prozent.  

Das Konzept, welches auf eine sechsjährige Laufzeit 

des Fonds ausgerichtet ist, macht das Management 

unabhängig von der aktuellen Marktentwicklung. 

Gleichwohl verändert sich der Wert des Fonds mit 

den Marktbedingungen.  

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, 

deren Preise durch die börsentäglichen Kurs-

schwankungen der im Fonds befindlichen Vermö-

gensgegenstände bestimmt werden und deshalb 

steigen oder auch fallen können. Die wesentlichen 

Risiken, die Einfluss auf die Performance hatten, 

waren das Zinsänderungsrisiko und das Aktien- 

Tätigkeitsbericht. 
Deka-EuroGarant 2 

 

Wichtige Kennzahlen 
Deka-EuroGarant 2 

 

 
Performance* 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 

 

 
 2,5% 4,0% 2,7% 

 

 
    

 

 
Gesamtkostenquote 1,00%   

 

 
    

 

 
ISIN LU0312925810 

 

 
* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wert-

entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige 
Wertentwicklung.   

 

Fondsstruktur  
Deka-EuroGarant 2 

A
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C

Festverzinsliche Anleihen
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Saldo aus Liquidität und sonstigen
Verbindlichkeiten
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marktrisiko. Ein Teil der Fondspreisentwicklung war 

der marktbedingten Bewertung der im Fonds be-

findlichen Wertpapiere erstklassiger Kontrahenten 

geschuldet. 

Der Fonds Deka-EuroGarant 2 verzeichnete im 

Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 

2,5 Prozent. Das Sondervermögen verfügte zum 

Stichtag über ein Volumen von 118,2 Mio. Euro. 

Der Anteilwert lag bei 113,37 Euro.  

Wertentwicklung 01.11.2013 - 31.10.2014 
Deka-EuroGarant 2 
 
Index: 31.10.2013 = 100 

 

 Darstellung der Fondswertentwicklung auf Basis der  
Rücknahmepreise. 

 

* EURO STOXX 50® ist eine eingetragene Marke von STOXX 

Limited. Das hier beschriebene Finanzinstrument wird von 

STOXX Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder verkauft, 

noch wird der Verkauf in irgendeiner anderen Weise 

gefördert und STOXX Limited übernimmt diesbezüglich keinerlei 

Haftung.   
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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert  % des 
      Anteile bzw. 31.10.2014 Zugänge Abgänge     in EUR  Fondsver- 
      Whg.   Im Berichtszeitraum       mögens  
Börsengehandelte Wertpapiere                 21.890.400,00 18,52 
Verzinsliche Wertpapiere                 21.890.400,00 18,52 
EUR                 21.890.400,00 18,52 
DE000A1MA284   1,7100 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. 

Ausg.6 11/17   EUR 21.000.000 0 0 % 104,240 21.890.400,00 18,52 
                      
An organisierten Märkten zugelassene 
oder in diese einbezogene Wertpapiere 

  
              17.834.700,00 15,08 

Verzinsliche Wertpapiere                 17.834.700,00 15,08 
EUR                 17.834.700,00 15,08 
DE000A1KQYV7   1,8100 % Kreissparkasse Köln Hyp.-Pfe. 

Em.1051 11/17   EUR 17.000.000 0 10.000.000 % 104,910 17.834.700,00 15,08 
Summe Wertpapiervermögen             EUR   39.725.100,00 33,60 
                      
Derivate                     
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt 
es sich um verkaufte Positionen.) 

  
                  

Aktienindex-Derivate                     
Forderungen/ Verbindlichkeiten                     
Optionsrechte **)                 79.613.380,00 67,34 
Optionsrechte auf Aktienindices                 79.613.380,00 67,34 
FLEX DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Call Okt. 17 1000   EUREX   Anzahl 2.000     EUR 1.795,730 35.914.600,00 30,38 
FLEX DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Call Okt. 17 3975   EUREX   Anzahl -1.000     EUR 57,875 -578.750,00 -0,49 
FLEX DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Call Okt. 17 4000   EUREX   Anzahl -1.000     EUR 55,480 -554.800,00 -0,47 
FLEX DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Okt. 17 1000   EUREX   Anzahl -2.000     EUR 3,065 -61.300,00 -0,05 
FLEX DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Okt. 17 3975   EUREX   Anzahl 1.000     EUR 1.219,470 12.194.700,00 10,31 
FLEX DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Okt. 17 4000   EUREX   Anzahl 1.000     EUR 1.241,905 12.419.050,00 10,50 
FLEX DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Okt. 17 500   EUREX   Anzahl 1.900     EUR 0,020 380,00 0,00 
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Call Okt. 17 100   OTC   Anzahl 19.000     EUR 2.738,240 52.026.560,00 44,01 
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Call Okt. 17 100   OTC EUR 7.000.000     % 24,780 1.734.600,00 1,47 
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Call Okt. 17 100   OTC EUR 25.000.000     % 24,640 6.160.000,00 5,21 
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Call Okt. 17 100   OTC EUR 20.000.000     % 24,599 4.919.800,00 4,16 
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Call Okt. 17 500   OTC   Anzahl -19.000     EUR 2.345,330 -44.561.270,00 -37,69 
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Okt. 17 100   OTC   Anzahl -19.000     EUR 0,010 -190,00 0,00 
Summe der Aktienindex-Derivate             EUR   79.613.380,00 67,34 
                      
Swaps                     
Zinsswaps                 -1.981.818,64 -1,68 
(Erhalten / Zahlen)                     
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 
31.10.2017 

  
OTC EUR 17.000.000         -187.197,24 -0,16 

IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 
31.10.2017 

  
OTC EUR 21.000.000         -231.446,02 -0,20 

IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,7100% EUR / DGZ_FRA 
31.10.2017 

  
OTC EUR 21.000.000         -836.997,17 -0,71 

IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,8100% EUR / DGZ_FRA 
31.10.2017 

  
OTC EUR 17.000.000         -726.178,21 -0,61 

Summe der Swaps             EUR   -1.981.818,64 -1,68 
                      
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und 
Geldmarktfonds 

  
                  

Bankguthaben                     
EUR-Guthaben bei der Depotbank                     
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.     EUR 970.653,21     % 100,000 970.653,21 0,82 
Summe der Bankguthaben             EUR   970.653,21 0,82 
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und 
Geldmarktfonds 

  
          EUR   970.653,21 0,82 

                      
Sonstige Vermögensgegenstände                     
Zinsansprüche     EUR 1.826,85         1.826,85 0,00 
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände             EUR   1.826,85 0,00 
                      
Sonstige Verbindlichkeiten                     
Verwaltungsvergütung     EUR -80.276,26         -80.276,26 -0,07 
Taxe d'Abonnement     EUR -5.030,85         -5.030,85 0,00 
Kostenpauschale     EUR -15.051,80         -15.051,80 -0,01 
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten             EUR   -100.358,91 -0,08 
                      

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2014. 
Deka-EuroGarant 2 
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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert  % des 
      Anteile bzw. 31.10.2014 Zugänge Abgänge     in EUR  Fondsver- 
      Whg.   Im Berichtszeitraum       mögens  
Fondsvermögen             EUR   118.228.782,51 100,00 *) 
Umlaufende Anteile             STK   1.042.895,000   
Anteilwert             EUR   113,37   
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)                   33,60 
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)                   65,66 
                      
*)Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.                     
**)Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten 

erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled 
Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis. 

                    

                      
                      
Zusätzliche Angaben zu den Derivaten ***)                     
Instrumentenart Kontrahent Counterparty Exposure 

 in EUR                
Optionsrechte auf Aktienindices Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. 1.734.600,00                
Optionsrechte auf Aktienindices DekaBank Deutsche Girozentrale 7.465.100,00                
Optionsrechte auf Aktienindices Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) 59.333.880,00                
Optionsrechte auf Aktienindices Natixis S.A. 4.919.800,00                
Optionsrechte auf Aktienindices UBS AG [London Branch] 6.160.000,00                
Zinsswaps DekaBank Deutsche Girozentrale -1.981.818,64                
***) Zu diesen Geschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt                     

 
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze       
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:    
Ausländische Renten und Derivate per: 31.10.2014       
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2014       
 
Marktschlüssel   
Terminbörsen   
EUREX Frankfurt - Eurex Zürich 
    
OTC Over-the-Counter 

 

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:   
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):   
 
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ 
    Anteile bzw. Zugänge Abgänge 
    Nominal in Whg.     
Börsengehandelte Wertpapiere         
Verzinsliche Wertpapiere         
EUR         
DE000NWB15F7   1,8750 % NRW.BANK IHS Ausg. 15F 12/17 EUR 2.000.000 2.000.000 
FR0010809855   0,0000 % Rep. Frankreich Zero Anl. 09/17 EUR 0 3.000.000 
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Entwicklung des Fondsvermögens       
      EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres     127.121.447,61 
Mittelzuflüsse 0,00     
Mittelrückflüsse -11.936.326,67     
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)     -11.936.326,67 
Ertragsausgleich     12.122,64 
Ordentlicher Ertragsüberschuss     -436.014,57 
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) *)     -5.315.597,41 
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)     8.783.150,91 
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres     118.228.782,51 
 
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf       
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Geschäftsjahres     1.149.154,000 
Anzahl der ausgegebenen Anteile     0,000 
Anzahl der zurückgezahlten Anteile     106.259,000 
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Geschäftsjahres     1.042.895,000 
        
 
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich       
Geschäftsjahr Fondsvermögen Anteilwert Anteilumlauf 
  am Ende des Geschäftsjahres     
  EUR EUR Stück 
2011 191.466.204,14 100,79 1.899.721,000 
2012 132.370.371,00 104,35 1.268.552,000 
2013 127.121.447,61 110,62 1.149.154,000 
2014 118.228.782,51 113,37 1.042.895,000 
        
Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.       
 
Ertrags- und Aufwandsrechnung       
für den Zeitraum vom 01.11.2013 bis 31.10.2014 (inkl. Ertragsausgleich)       
      EUR 
Erträge       
Wertpapierzinsen     775.786,36 
Zinsen aus Liquiditätsanlagen     13,03 
Ordentlicher Ertragsausgleich     -37.069,23 
Erträge insgesamt     738.730,16 
        
Aufwendungen       
Verwaltungsvergütung     984.405,85 
Taxe d'Abonnement     61.221,80 
Zinsen aus Kreditaufnahmen     6,44 
Kostenpauschale **)     184.576,15 
Ordentlicher Aufwandsausgleich     -55.465,51 
Aufwendungen insgesamt     1.174.744,73 
Ordentlicher Aufwandsüberschuss     -436.014,57 
        
Netto realisiertes Ergebnis *)     -5.285.078,49 
Außerordentlicher Ertragsausgleich     -30.518,92 
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)     -5.315.597,41 
        
Aufwandsüberschuss     -5.751.611,98 
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses *)     8.783.150,91 
Ergebnis des Geschäftsjahres     3.031.538,93 
        
        
Die vorgenannten Aufwendungen betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote/ laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,00%.        
        
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 4.652,50 EUR       
        
        
        
*)   Ergebnis-Zusammensetzung:     
  Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Swap- und Optionsgeschäften     
  Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Swap- und Optionsgeschäften     
        
**)  Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,15 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis 

zu 0,10 % p.a. auf die Depotbank und bis zu 0,06 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).     
        
        
Die Verwaltungsgesellschaft ermittelt das Gesamtrisiko des Fonds auf Grundlage des Commitment-Ansatzes.       
Bei der Methode „Commitment Approach“ werden die Positionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre entsprechenden Basiswertäquivalente umgerechnet. Dabei werden 
Netting- und Hedgingeffekte zwischen derivativen Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten berücksichtigt. Die Summe dieser Basiswertäquivalente darf den Nettoinventarwert 
des Fonds nicht überschreiten.       
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Angaben zu Bewertungsverfahren  

Aktien / aktienähnliche Genussscheine /  

Beteiligungen / Investmentanteile  

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden 

grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs 

ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvo-

lumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursno-

tierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, 

aktienähnliche Genussscheine und Unternehmens-

beteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an 

einem anderen organisierten Markt notiert oder 

gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tat-

sächlichen Marktwert nicht angemessen widerspie-

gelt, werden die Verkehrswerte, z. B. Broker-Quotes, 

zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Ein-

schätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen 

unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgege-

benheiten ergeben. Investmentanteile werden zum 

letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahme-

preis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich 

ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem 

zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.  

Renten / rentenähnliche Genusssscheine /  

Zertifikate  

Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, 

rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, 

welche nicht an einer Börse oder an einem anderen 

organisierten Markt notiert oder gehandelt werden 

oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert 

nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels 

externer Modellkurse, z. B. Broker-Quotes, bewertet. 

In begründeten Ausnahmefällen werden interne 

Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten 

und geeigneten Methodik beruhen. 

Bankguthaben  

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten 

und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und 

Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jewei-

ligen nominalen Betrag.  

Derivate  

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an 

einer Börse oder an einem anderen organisierten 

Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich 

anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. 

Die Bewertung von Futures und Optionen, welche 

nicht an einer Börse oder an einem anderen organi-

sierten Markt notiert oder gehandelt werden oder 

deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert 

nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand 

von Fair Values, welche mittels marktgängiger Ver-

fahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. 

Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair 

Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. 

Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. 

Devisentermingeschäfte werden nach der Forward 

Point Methode bewertet.  

Sonstiges  

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkei-

ten, welche nicht in der Währung des Fonds ge-

führt werden, wird in diese Währung zu den jewei-

ligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) 

umgerechnet.  

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fonds-

vermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesell-

schaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die 

Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsver-

gütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf 

das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen wäh-

rend des betreffenden Monats zu berechnen und 

auszuzahlen ist.  

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fonds-

vermögen eine jährliche Kostenpauschale, die antei-

lig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen 

des betreffenden Monats zu berechnen und zum 

betreffenden Monatsende auszuzahlen ist. Für die 

Berechnung werden die Tageswerte zugrunde ge-

legt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden 

Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht 

separat belastet werden: 

� Vergütung der Depotbank; 

� Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) bis i) 

des Grundreglements; 

� Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwen-

dung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können; 

� Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund 

einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung 

Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundregle-

ments mit der Verwahrung von Vermögenswerten 

des Fonds entstehen. 

Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen: 

� eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäf-

te für Rechnung des Fonds. 

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe 

d’abonnement“, derzeit Taxe p.a.) ist vierteljährlich 

nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es 

nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der 

Anhang. 
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„Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu 

berechnen und auszuzahlen.  

Des Weiteren wird dem Fondsvermögen zugunsten 

der Vertriebsstellen am ersten Bewertungstag jedes 

Investierungszeitraums eine Restrukturierungsge-

bühr entnommen. Die Restrukturierungsgebühr 

wird den Fondsanteilen, die am ersten Bewertungs-

tag des betreffenden Investierungszeitraums neu 

ausgegeben werden, nicht belastet. 

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbah-

nung, Vorbereitung und Durchführung von Wert-

papierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensions-

geschäften und diesen vergleichbaren zulässigen 

Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale 

Vergütung in Höhe von bis zu 49 Prozent der Erträ-

ge aus diesen Geschäften (unterjährig geändert, 

zuvor bis zu 50 Prozent). 

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten 

entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.  
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Verwaltungsvergütung Restrukturierungsgebühr Kostenpauschale Ertragsverwendung    
bis zu 1,00% p.a. bis zu 3,00% bis zu 0,30% p.a.    

 

 
derzeit derzeit derzeit   

 

 
0,80% p.a. 2,00% 0,15% p.a. Thesaurierung 

 

   



 

15

An die Anteilinhaber des 

Deka-EuroGarant 2 

BERICHT DES REVISEUR  
D’ENTREPRISES AGREE 

Entsprechend dem uns vom Verwaltungsrat der Deka 

International S.A. erteilten Auftrag haben wir den 

beigefügten Jahresabschluss des Deka-EuroGarant 2 

geprüft, der aus der Vermögensaufstellung, der 

Aufstellung des Wertpapierbestands und der sons-

tigen Vermögenswerte zum 31. Oktober 2014, der 

Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwick-

lung des Fondsvermögens für das an diesem Datum 

endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammen-

fassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden 

und anderen erläuternden Informationen besteht. 

Verantwortung des Verwaltungsrats der Ver-
waltungsgesellschaft für den Jahresabschluss 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist 

verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte 

Gesamtdarstellung des Jahresberichts in Überein-

stimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetz-

lichen Bestimmungen und Verordnungen zur Auf-

stellung des Jahresberichts und für die internen 

Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die 

Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der 

frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, 

unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten 

oder Verstössen resultieren.

Verantwortung des Réviseur d’Entreprises 
agréé 

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundla-

ge unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresab-

schluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten 

unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg 

von der Commission de Surveillance du Secteur 

Financier angenommenen internationalen Prü-

fungsstandards (International Standards on Audi-

ting) durch. Diese Standards verlangen, dass wir die 

beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und 

die Prüfung dahingehend planen und durchführen, 

dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden 

kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen 

unzutreffenden Angaben ist. 

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung 

von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungs-

nachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen 

Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der 

Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des 

Réviseur d’Entreprises agréé ebenso wie die Bewer-

tung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentli-

che unzutreffende Angaben aufgrund von Unrich-

tigkeiten oder Verstössen enthält. Im Rahmen dieser 

Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur 

d’Entreprises agréé das für die Aufstellung und 

sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresab-

schlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um 

die unter diesen Umständen angemessenen Prü-

fungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um 

eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen 

Kontrollsystems abzugeben. 

Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurtei-

lung der Angemessenheit der angewandten Rech-

nungslegungsgrundsätze und -methoden und der 

Vertretbarkeit der vom Verwaltungsrat der Verwal-

tungsgesellschaft ermittelten geschätzten Werte in 

der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der 

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu die-

nen. 

BERICHT DES REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE. 
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Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresab-

schluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verord-

nungen betreffend die Aufstellung des Jahresab-

schlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 

des Deka-EuroGarant 2 zum 31. Oktober 2014 

sowie der Ertragslage und der Entwicklung des 

Fondsvermögens für das an diesem Datum endende 

Geschäftsjahr. 

 

 

 

Luxemburg, 16. Januar 2015  

Sonstiges 

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden 

Angaben wurden von uns im Rahmen unseres 

Auftrages durchgesehen, waren aber nicht Gegen-

stand besonderer Prüfungshandlungen nach den 

oben beschriebenen Standards. Unser Prüfungsur-

teil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im 

Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-

ses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu 

Anmerkungen gegeben. 

 

 

 

KPMG Luxembourg, Société coopérative 
Cabinet de révision agréé 

 
Valeria Merkel 
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1. Allgemeine Besteuerungssystematik 

Die Erträge eines deutschen oder ausländischen 

Fonds werden grundsätzlich auf der Ebene des 

Anlegers versteuert, während der Fonds selbst von 

der Steuer befreit ist. Die steuerrechtliche Behand-

lung von Erträgen aus Fondsanteilen folgt damit 

dem Grundsatz der Transparenz, wonach der Anle-

ger grundsätzlich so besteuert werden soll, als 

hätte er die von dem Fonds erzielten Erträge un-

mittelbar selbst erwirtschaftet (Transparenzprinzip). 

Abweichend von diesem Grundsatz ergeben sich 

bei der Fondsanlage jedoch einige Besonderheiten. 

So werden beispielsweise bestimmte Erträge bzw. 

Gewinne auf der Ebene des Anlegers erst bei 

Rückgabe der Fondsanteile erfasst. Negative Erträ-

ge des Fonds sind mit positiven Erträgen gleicher 

Art zu verrechnen. Soweit die negativen Erträge 

hierdurch nicht vollständig ausgeglichen werden 

können, dürfen sie nicht von dem Anleger geltend 

gemacht werden, sondern müssen auf der Ebene 

des Fonds vorgetragen und in nachfolgenden Ge-

schäftsjahren mit gleichartigen Erträgen ausgegli-

chen werden. 

Eine Besteuerung des Anlegers können ausschließ-

lich die Ausschüttung bzw. Thesaurierung von Er-

trägen (laufende Erträge) sowie die Rückgabe von 

Fondsanteilen auslösen. Die Besteuerung richtet 

sich dabei im Einzelnen nach den Vorschriften des 

Investmentsteuergesetzes in Verbindung mit dem 

allgemeinen Steuerrecht. Die steuerrechtlichen 

Folgen einer Anlage in einen Fonds sind dabei im 

Wesentlichen unabhängig davon, ob es sich um 

einen deutschen oder um einen ausländischen 

Fonds handelt, sodass die nachfolgende Darstellung 

für beide gleichermaßen gilt. Etwaige Unterschiede 

in der Besteuerung werden an der jeweiligen Stelle 

hervorgehoben. 

Darüber hinaus gelten die Anmerkungen auch für 

Dachfonds, d. h. für Fonds, die ihr Kapital ganz 

überwiegend oder jedenfalls zum Teil in andere 

Fonds anlegen. Der Anleger muss bei Dachfonds 

keine Besonderheiten beachten, weil ihm die für die 

Besteuerung erforderlichen Informationen von der 

Gesellschaft in der gleichen Form zur Verfügung 

gestellt werden wie für andere Fonds. 

Seit dem 1. Januar 2009 unterliegen Einkünfte aus 

Kapitalvermögen für Privatanleger in Deutschland 

der Abgeltungsteuer i.H.v. 25 Prozent als spezielle 

Form der Kapitalertragsteuer. Zusätzlich zur Abgel-

tungsteuer ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 

5,5 Prozent der Abgeltungsteuer sowie gegebe-

nenfalls – entsprechend der Religions-/ Konfessi-

onszugehörigkeit des Anlegers – Kirchensteuer in 

Höhe von 8 Prozent bzw. 9 Prozent der Abgeltung-

steuer einzubehalten und abzuführen. Die Kirchen-

steuer wird für den Anleger allerdings nur dann 

einbehalten und abgeführt, wenn der auszahlen-

den Stelle bis spätestens 31. Dezember des Vorjah-

res ein Kirchensteuerantrag des Anlegers vorliegt 

(gegebenenfalls sind interne Bearbeitungszeiten zu 

beachten). Soweit bei einem kirchensteuerpflichti-

gen Anleger mangels rechtzeitiger Vorlage des 

Kirchensteuerantrags die Kirchensteuer nicht ein-

behalten werden kann, muss sich der Anleger mit 

seinen gesamten Einkünften aus Kapitalvermögen 

zur Einkommensteuer veranlagen lassen. Auf einen 

entsprechenden Hinweis auf den Solidaritätszu-

schlag sowie die Kirchensteuer wird bei den fol-

genden Ausführungen jeweils verzichtet. 

Die deutsche Abgeltungsteuer entfaltet für Privat-

anleger grundsätzlich abgeltende Wirkung. Soweit 

die Einnahmen der Abgeltungsteuer unterlegen 

haben, entfällt damit die Verpflichtung des Privatan-

legers, die Einnahmen in seiner Einkommensteuer-

erklärung anzugeben. Der Umfang der zu versteu-

ernden Einnahmen, d. h. die Bemessungsgrundlage 

der Abgeltungsteuer, wurde erheblich erweitert und 

erfasst neben Zinsen und Dividenden nunmehr 

beispielsweise auch Gewinne aus der Veräußerung 

von Aktien oder Renten. 

Bei laufenden Erträgen wie z. B. Zinsen und Divi-

denden ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn 

diese dem Anleger nach dem 31. Dezember 2008 

zufließen. Im Fall von realisierten Gewinnen und 

Verlusten ist die Abgeltungsteuer anwendbar, wenn 

die Wirtschaftsgüter nach dem 31. Dezember 2008 

erworben wurden. Dies gilt sowohl für die von dem 

Fonds erworbenen Wirtschaftsgüter als auch für 

den von dem Anleger erzielten Gewinn oder Verlust 

aus der Veräußerung eines Fondsanteils. Bei Ein-

künften aus Kapitalvermögen, die nicht im Zusam-

menhang mit Fondsanteilen stehen, gelten teilweise 

abweichende Übergangsregelungen. 

Kann der Anschaffungszeitpunkt von Wirtschafts-

gütern nicht eindeutig bestimmt werden, ist die 

gesetzliche Verbrauchsfolgefiktion zu beachten, 

wonach die als erstes angeschafften Wertpapiere 

als zuerst verkauft gelten. Dies gilt sowohl für die 

Wirtschaftsgüter des Fonds als auch für die von 

dem Anleger gehaltenen Fondsanteile z. B. bei 

Girosammelverwahrung. 

Besteuerung der Erträge. 
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2. Besteuerung der laufenden Erträge  
aus Fonds 

2.1. Ertragsarten und Ertragsverwendung 
Ein Fonds darf gemäß der jeweiligen Anlagepolitik 

sowie der Vertragsbedingungen in unterschiedliche 

Wirtschaftsgüter investieren. Die hieraus erzielten 

Erträge dürfen aufgrund des Transparenzgedankens 

nicht einheitlich z. B. als Dividenden qualifiziert wer-

den, sondern sind entsprechend den Regeln des 

deutschen Steuerrechts jeweils getrennt zu erfassen. 

Ein Fonds kann daher beispielsweise Zinsen, zinsähn-

liche Erträge, Dividenden und Gewinne aus der Ver-

äußerung von Wirtschaftsgütern erwirtschaften.  

Die Erträge werden dabei nach steuerrechtlichen 

Vorschriften – insbesondere dem Investmentsteuer-

gesetz – ermittelt, sodass sie regelmäßig von den 

tatsächlich ausgeschütteten Beträgen bzw. den im 

Jahresbericht ausgewiesenen Beträgen für Ausschüt-

tung und Thesaurierung abweichen. Die steuerrecht-

liche Behandlung der Erträge beim Anleger hängt 

sodann von der Ertragsverwendung des Fonds ab, 

d. h. ob der Fonds die Erträge vollständig thesauriert 

oder vollständig bzw. teilweise ausschüttet. Die Er-

tragsverwendung Ihres Fonds entnehmen Sie bitte 

dem Verkaufsprospekt oder dem Jahresbericht. Dar-

über hinaus ist danach zu differenzieren, ob die 

Erträge einem Privatanleger oder einem betrieblichen 

Anleger zuzurechnen sind. Sofern vom Fonds eine 

steuerrechtliche Substanzausschüttung ausgewiesen 

wird, ist diese für den Anleger nicht steuerbar. Dies 

bedeutet für einen bilanzierenden Anleger, dass die 

Substanzausschüttung in der Handelsbilanz ertrags-

wirksam zu vereinnahmen ist, in der Steuerbilanz 

aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu 

bilden ist und damit technisch die historischen An-

schaffungskosten steuerneutral gemindert werden. 

Alternativ können die fortgeführten Anschaffungs-

kosten um den anteiligen Betrag der Substanzaus-

schüttung vermindert werden. 

2.2. Ausländische Quellensteuer 
Auf ausländische Erträge werden teilweise Quellen-

steuern in dem jeweiligen Land einbehalten, die auf 

der Ebene des Fonds als Werbungskosten abgezogen 

werden dürfen. Alternativ kann die Gesellschaft die 

ausländischen Quellensteuern in den Besteuerungs-

grundlagen ausweisen, sodass sie direkt auf Ebene 

des Anlegers auf die zu zahlende Steuer angerechnet 

werden, oder sie der Anleger von seinen Einkünften 

abziehen kann. Teilweise investieren Fonds darüber 

hinaus in Länder, in denen auf die Erträge zwar tat-

sächlich keine Quellensteuer einbehalten wird, der 

Anleger aber gleichwohl eine Quellensteuer auf seine 

persönliche Steuerschuld anrechnen kann (fiktive 

Quellensteuer). In diesen Fällen kommt auf Ebene 

des Anlegers ausschließlich die Anrechnung der aus-

gewiesenen fiktiven Quellensteuer in Betracht. Ein 

Abzug von fiktiver Quellensteuer von den Einkünften 

des Anlegers ist unzulässig. 

Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache 

„Meilicke” am 6. März 2007 hinsichtlich der Direkt-

anlage in Aktien das in Deutschland in der Regel bis 

zum Jahr 2000 geltende Körperschaftsteuerrecht in 

Teilen für europarechtswidrig erklärt. Dieses habe 

zum einen die in Deutschland einkommensteuer-

pflichtigen Personen, die Dividenden von Gesellschaf-

ten mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat bezogen, 

benachteiligt. Zum anderen habe es diese Unter-

nehmen darin behindert, in Deutschland Kapital zu 

sammeln. In Deutschland konnte unter Geltung des 

sog. Anrechnungsverfahrens nur die auf deutsche 

Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht 

aber die auf ausländische Dividenden entfallende 

ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche 

Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Der 

Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die 

den Besitzern ausländischer Wertpapiere daraus ent-

standenen Nachteile rückwirkend ausgeglichen wer-

den müssen. In einem weiteren Urteil vom 30. Juni 

2011 („Meilicke II“) hat der Europäische Gerichtshof 

Stellung zu der Höhe der Steueranrechnung und den 

für die Durchsetzung eines Erstattungsanspruchs 

erforderlichen Nachweisen genommen. Die verfah-

rensrechtliche Rechtslage nach deutschem Recht ist 

für die Direktanlage, vor allem aber für die Invest-

mentanlage weiterhin unklar. Zur Wahrung mögli-

cher Rechte kann es daher sinnvoll sein, dass Sie sich 

mit Ihrem steuerlichen Berater in Verbindung setzen. 

2.3. Veröffentlichung der  
Besteuerungsgrundlagen 

Die für die Besteuerung des Anlegers maßgeblichen 

Besteuerungsgrundlagen werden von der Gesell-

schaft zusammen mit einer Berufsträgerbescheini-

gung, dass die Angaben nach den Regeln des deut-

schen Steuerrechts ermittelt wurden, im 

elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 

2.4. Besteuerung im Privatvermögen 
Wann die von dem Fonds erzielten Erträge beim 

Anleger steuerrechtlich zu erfassen sind, hängt von 

der Ertragsverwendung ab. Bei einer Thesaurierung 

hat der Anleger die sog. ausschüttungsgleichen 

Erträge, d. h. bestimmte von dem Fonds nicht zur 
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Ausschüttung verwendete Erträge, in dem Kalen-

derjahr zu versteuern, in dem das Geschäftsjahr des 

Fonds endet. Da der Anleger in diesem Fall tatsäch-

lich keine Erträge erhält, diese aber gleichwohl 

versteuern muss, spricht man in diesem Zusammen-

hang von der sog. Zuflussfiktion. Bei einer Vollaus-

schüttung sind beim Anleger die ausgeschütteten 

Erträge und bei einer Teilausschüttung sowohl die 

ausgeschütteten als auch die ausschüttungsgleichen 

Erträge grundsätzlich steuerpflichtig. In beiden 

Fällen hat der in Deutschland steuerpflichtige Anle-

ger die Erträge im Jahr des Zuflusses zu versteuern.  

Sowohl die ausgeschütteten als auch die ausschüt-

tungsgleichen Erträge sind grundsätzlich in vollem 

Umfang steuerpflichtig, es sei denn, die Steuer-

freiheit bestimmter Erträge ist explizit geregelt. Bei 

der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen 

ist als Werbungskosten ein Sparer-Pauschbetrag in 

Höhe von 801,– Euro (bei Zusammenveranlagung: 

1.602,– Euro) abzuziehen, soweit der Anleger in 

Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Der 

Abzug von dem Anleger tatsächlich entstandenen 

Werbungskosten (z. B. Depotgebühren) ist in der 

Regel ausgeschlossen. Gewinne aus der Veräuße-

rung von Wertpapieren und Termingeschäften sind 

vom Anleger nur bei Ausschüttung bzw. bei Rück-

gabe der Fondsanteile zu versteuern.  

2.5. Besteuerung im Betriebsvermögen  
Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige 

betriebliche Anleger, der seinen Gewinn durch 

Einnahme-Überschuss-Rechnung ermittelt, hat die 

ausgeschütteten Erträge sowie die ausschüttungs-

gleichen Erträge zum gleichen Zeitpunkt wie der 

Privatanleger zu versteuern. Im Fall der Gewinner-

mittlung durch Betriebsvermögensvergleich hat der 

Anleger die ausschüttungsgleichen Erträge am 

Geschäftsjahresende des Fonds und die ausgeschüt-

teten Erträge mit Entstehung des Anspruchs zu 

erfassen. Insoweit finden die allgemeinen Regeln 

des Bilanzsteuerrechts Anwendung.  

Für den betrieblichen Anleger sind sowohl die aus-

geschütteten als auch die ausschüttungsgleichen 

Erträge grundsätzlich in vollem Umfang steuer-

pflichtig, soweit nicht die Steuerfreiheit bestimmter 

Erträge explizit geregelt ist. So sind beispielweise 

Dividendenerträge sowie ausgeschüttete realisierte 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien von dem 

Anleger nur in Höhe von 60 Prozent zu versteuern 

(Teileinkünfteverfahren). Für körperschaftsteuer-

pflichtige Anleger sind z. B. in- und ausländische 

Dividendenerträge, die dem Sondervermögen vor 

dem 1. März 2013 zugeflossen sind, zu 95 Prozent 

steuerfrei. Aufgrund der Neuregelung zur Besteue-

rung von Streubesitzdividenden sind Dividenden, 

die dem Sondervermögen nach dem 28. Februar 

2013 zugeflossen sind, bei körperschaftsteuerpflich-

tigen Anlegern steuerpflichtig. Die ausgeschütteten 

realisierten Gewinne aus der Veräußerung von 

Aktien sind grundsätzlich zu 95 Prozent steuerfrei. 

Dies gilt nicht für derartige Erträge aus Fondsantei-

len, die insbesondere Kreditinstitute ihrem Handels-

bestand zuordnen.  

3. Rückgabe von Fondsanteilen  

Steuerrechtlich wird die Rückgabe von Fondsantei-

len wie ein Verkauf behandelt, d. h. der Anleger 

realisiert einen Veräußerungsgewinn oder -verlust.  

3.1. Besteuerung im Privatvermögen  
Gewinne und Verluste aus der Rückgabe von 

Fondsanteilen sind als positive bzw. negative Ein-

künfte aus Kapitalvermögen grundsätzlich steuer-

pflichtig. Die Gewinne und Verluste können mit 

anderen Erträgen aus Kapitalvermögen grund-

sätzlich verrechnet werden. Dies gilt jedoch nicht im 

Hinblick auf Verlustvorträge oder zukünftige Ver-

luste aus der Veräußerung von Aktien, für die ein 

separater Verlustverrechnungstopf zu führen ist.  

Das Verrechnungsverbot gilt auch für Verluste aus 

der Rückgabe von Fondsanteilen oder Veräußerung 

anderer Wertpapiere, die noch unter das alte Recht 

vor Einführung der Abgeltungsteuer fallen.  

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und 

Gewinne bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppel-

besteuerungsabkommens zwischen dem Quellen-

staat und Deutschland steuerfrei und noch nicht 

ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der 

Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der 

Fondsanteile ist für private Anleger in Höhe des 

besitzzeitanteiligen DBA-Gewinns steuerfrei. Der 

DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft als Prozent-

satz des Rücknahmepreises veröffentlicht.  

Der im Rücknahmepreis als enthalten geltende 

Zwischengewinn unterliegt ebenfalls der Besteue-

rung. Dieser setzt sich aus den von dem Fonds 

erwirtschafteten Zinsen und zinsähnlichen Erträgen 

zusammen, die seit dem letzten Ausschüttungs- 

oder Thesaurierungstermin angefallen sind und seit 

diesem Zeitpunkt noch nicht steuerpflichtig ausge-

schüttet oder thesauriert wurden. Der Zwischenge-
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winn wird von der Gesellschaft bewertungstäglich 

ermittelt und zusammen mit dem Rücknahmepreis 

veröffentlicht. Außerdem wird er dem Anleger von 

der Verwahrstelle in Deutschland auf der Wertpa-

pierabrechnung mitgeteilt. Der beim Kauf gezahlte 

Zwischengewinn gehört beim Anleger grundsätzlich 

zu den negativen Einnahmen aus Kapitalvermögen, 

die er mit anderen positiven Einkünften aus Kapital-

vermögen verrechnen kann. Voraussetzung ist, dass 

vom Fonds ein Ertragsausgleich durchgeführt wird 

und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischen-

gewinns als auch im Rahmen der von den Berufs-

trägern zu bescheinigenden Steuerdaten hierauf 

hingewiesen wird. Der bei Rückgabe der Fondsan-

teile vereinnahmte Zwischengewinn zählt zu den 

positiven Einkünften aus Kapitalvermögen. Wird der 

Zwischengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 

6 Prozent des Entgelts für die Rückgabe oder Ver-

äußerung des Fondsanteils als Zwischengewinn 

anzusetzen.  

Hedgefonds sind gesetzlich nicht verpflichtet, den 

Zwischengewinn zu ermitteln bzw. zu veröffent-

lichen. Sofern sich die Gesellschaft dazu entschließt, 

darf der Zwischengewinn für Hedgefonds allerdings 

freiwillig ermittelt und veröffentlicht werden.  

Der Veräußerungsgewinn wird für den Anleger 

grundsätzlich von der deutschen Verwahrstelle 

ermittelt. Gewinn oder Verlust ist hierbei der Unter-

schied zwischen dem Veräußerungspreis einerseits 

und den Anschaffungskosten und den Werbungs-

kosten andererseits. Darüber hinaus sind die An-

schaffungskosten sowie der Veräußerungspreis 

jeweils um den Zwischengewinn zu mindern. Der so 

ermittelte Veräußerungsgewinn bzw. -verlust ist 

zusätzlich um die ausschüttungsgleichen Erträge zu 

mindern, um insoweit eine Doppelbesteuerung zu 

vermeiden.  

3.2. Besteuerung im Betriebsvermögen  
Bei einer Rückgabe von Fondsanteilen bildet die 

Differenz zwischen dem Rücknahmepreis und den 

Anschaffungskosten grundsätzlich den steuerpflich-

tigen Veräußerungsgewinn oder Veräußerungsver-

lust. Der erhaltene Zwischengewinn stellt beim 

betrieblichen Anleger einen unselbständigen Teil 

des Veräußerungserlöses dar.  

Der Aktiengewinn umfasst Dividenden, soweit diese 

bei Zurechnung an den Anleger steuerfrei sind, 

Veräußerungsgewinne und -verluste aus Aktien 

sowie Wertsteigerungen und -minderungen aus 

Aktien, die noch nicht ausgeschüttet oder thesau-

riert worden sind. Der Aktiengewinn wird von der 

Gesellschaft als Prozentsatz des Rücknahmepreises 

veröffentlicht, sodass der Anleger den absoluten 

Aktiengewinn sowohl bei Erwerb als auch bei 

Rückgabe der Fondsanteile durch Multiplikation mit 

dem jeweiligen Rücknahmepreis ermitteln muss. Die 

Differenz zwischen dem absoluten Aktiengewinn bei 

Rückgabe und dem absoluten Aktiengewinn bei 

Erwerb stellt sodann den besitzzeitanteiligen Ak-

tiengewinn dar, durch den der Anleger eine Aus-

sage darüber erhält, in welchem Umfang die Wert-

steigerung bzw. der Wertverlust seiner Fondsanteile 

auf Aktien zurückzuführen ist. Der Gewinn bzw. 

Verlust aus der Veräußerung der Fondsanteile ist für 

körperschaftsteuerpflichtige Anleger i.H.v. 

95 Prozent des besitzzeitanteiligen Aktiengewinns, 

für einkommensteuerpflichtige betriebliche Anleger 

i.H.v. 40 Prozent des besitzzeitanteiligen Aktienge-

winns steuerfrei. Aufgrund der oben erwähnten 

Gesetzesänderung werden seit dem 1. März 2013 

zwei Aktiengewinne getrennt für körperschaftsteu-

erpflichtige Anleger und für einkommensteuer-

pflichtige betriebliche Anleger veröffentlicht – ge-

gebenenfalls erfolgt die getrennte Veröffentlichung 

erst nachträglich.   

Der so genannte DBA-Gewinn umfasst Erträge und 

Gewinne bzw. Verluste, die aufgrund eines Doppel-

besteuerungsabkommens zwischen dem Quellen-

staat und Deutschland steuerfrei und noch nicht 

ausgeschüttet oder thesauriert worden sind. Der 

Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung der 

Fondsanteile ist für betriebliche Anleger in Höhe des 

besitzzeitanteiligen DBA-Gewinns steuerfrei. Der 

DBA-Gewinn wird von der Gesellschaft in der glei-

chen Form wie der Aktiengewinn getrennt von 

diesem veröffentlicht.  

Der betriebliche Anleger hat die Fondsanteile mit 

den Anschaffungskosten zuzüglich gegebenenfalls 

Anschaffungsnebenkosten zu aktivieren. Der beim 

Kauf gezahlte Zwischengewinn stellt einen unselb-

ständigen Teil der Anschaffungskosten dar. Wenn 

der Fonds während der Haltedauer der Fondsanteile 

Erträge thesauriert, sind die ausschüttungsgleichen 

Erträge außerbilanziell zu erfassen und ein aktiver 

Ausgleichsposten zu bilden. Zum Zeitpunkt der 

Rückgabe der Fondsanteile sind diese erfolgswirksam 

auszubuchen und der aktive Ausgleichsposten ist 

aufzulösen, um eine doppelte steuerrechtliche 

Erfassung der ausschüttungsgleichen Erträge zu 

vermeiden. Darüber hinaus ist der besitzzeitanteilige 

Aktiengewinn außerbilanziell zu berücksichtigen.  
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Der folgende Absatz betrifft ausschließlich Fonds 

nach deutschem Recht:  

Der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache 

„STEKO Industriemontage GmbH“ entschieden, 

dass die Regelung im Körperschaftsteuergesetz für 

den Übergang vom körperschaftsteuerlichen An-

rechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 

2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körper-

schaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang 

mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften 

nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu 

machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, wäh-

rend dies für Gewinnminderungen im Zusammen-

hang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaf-

ten erst in 2002 galt. Dies widerspricht nach 

Auffassung des Europäischen Gerichtshofs der 

Kapitalverkehrsfreiheit. Die Übergangsregelungen 

des Körperschaftsteuergesetzes galten entspre-

chend für die Fondsanlage nach dem Gesetz über 

Kapitalanlagegesellschaften (§§ 40 und 40a i.V.m. 

§ 43 Absatz 14 KAGG). Insbesondere für Zwecke 

der Berücksichtigung von Gewinnminderungen im 

Rahmen der Ermittlung des Aktiengewinns nach 

§ 40a KAGG könnte die Entscheidung Bedeutung 

erlangen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil 

vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, 

dass die Rechtssache STEKO grundsätzlich Wir-

kungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-

Schreiben vom 1. Februar 2011 „Anwendung des 

BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 – I R 27/08 beim 

Aktiengewinn („STEKO-Rechtsprechung“)“ hat die 

Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter 

welchen Voraussetzungen nach ihrer Auffassung 

eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der 

Rechtssache STEKO möglich ist. Im Hinblick auf 

mögliche Maßnahmen aufgrund der Rechtssache 

STEKO empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im 

Betriebsvermögen, einen steuerlichen Berater zu 

konsultieren.  

4. Deutsche Kapitalertragsteuer  

Die inländischen depotführenden Verwahrstellen 

haben grundsätzlich die Kapitalertragsteuer für den 

Anleger einzubehalten und abzuführen. Die Kapi-

talertragsteuer hat für Privatanleger grundsätzlich 

abgeltende Wirkung. Der Anleger hat allerdings ein 

Veranlagungswahlrecht und in bestimmten Fällen 

eine Veranlagungspflicht. Werden die Fondsanteile 

im Betriebsvermögen gehalten, besteht grundsätz-

lich eine Pflicht zur Veranlagung. Wird der betrieb-

liche Anleger mit seinen Erträgen aus Fondsanteilen 

zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer veranlagt, 

ist die gezahlte Kapitalertragsteuer nur eine Steuer-

vorauszahlung ohne abgeltende Wirkung, die der 

Anleger auf seine persönliche Steuerschuld anrech-

nen kann. Hierfür erhält der Anleger von deutschen 

Verwahrstellen eine Steuerbescheinigung, die er im 

Rahmen seiner Veranlagung dem Finanzamt vorle-

gen muss.  

Im Rahmen der Veranlagung ist der Steuersatz bei 

Privatanlegern für Einkünfte aus Kapitalvermögen 

auf 25 Prozent begrenzt. Eine freiwillige Veranla-

gung ist insbesondere Anlegern ohne oder mit 

einem sehr niedrigen zu versteuernden Einkommen 

zu empfehlen.  

Bei Erteilung einer Nichtveranlagungsbescheinigung 

oder der Vorlage eines gültigen Freistellungsauf-

trags verzichten deutsche Verwahrstellen insoweit 

auf den Einbehalt der Kapitalertragsteuer. Weist der 

Anleger nach, dass er Steuerausländer ist, beschränkt 

sich der Kapitalertragsteuerabzug auf Erträge aus 

deutschen Dividenden.  

Deutsche Verwahrstellen haben für den Steuer-

pflichtigen einen Verlustverrechnungstopf zu führen, 

der automatisch in das nächste Jahr übertragen 

wird. Hierbei sind Verluste aus dem Verkauf von 

Aktien nur mit Gewinnen aus dem Verkauf von 

Aktien verrechenbar. Gewinne aus der Rückgabe 

von Fondsanteilen sind steuerrechtlich keine Ge-

winne aus Aktien.  

Kapitalertragsteuer wird nur insoweit einbehalten, 

als die positiven Einkünfte die (vorgetragenen) 

negativen Einkünfte sowie evtl. Freistellungsaufträ-

ge übersteigen. Der in Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtige Anleger darf seinen Banken ins-

gesamt Freistellungsaufträge bis zu einem Gesamt-

betrag von 801,– Euro (bei Zusammenveranlagung: 

1.602,– Euro) erteilen.  

Freistellungsauftrag, Nichtveranlagungsbescheini-

gung bzw. der Nachweis der Ausländereigenschaft 

müssen der Verwahrstelle rechtzeitig vorliegen. 

Rechtzeitig ist im Falle der Thesaurierung vor dem 

Geschäftsjahresende des Fonds, bei ausschüttenden 

Fonds vor der Ausschüttung und bei der Rückgabe 

von Fondsanteilen vor der Transaktion.  

Werden die Fondsanteile nicht in einem deutschen 

Depot verwahrt und die Ertragsscheine einer deut-

schen Zahlstelle vorgelegt, können Freistellungsauf-

trag sowie Nichtveranlagungsbescheinigung nicht 

berücksichtigt werden.  
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Ausländischen Anlegern kann die für sie abgeführte 

Kapitalertragsteuer nur im Rahmen des einschlägi-

gen Doppelbesteuerungsabkommens zwischen 

ihrem Ansässigkeitsstaat und Deutschland ange-

rechnet oder erstattet werden. Für die Erstattung ist 

das Bundeszentralamt für Steuern zuständig.  

Soweit der Fonds gezahlte oder fiktiv anrechenba-

re ausländische Quellensteuern ausweist, werden 

diese grundsätzlich beim Steuerabzug steuermin-

dernd berücksichtigt. Ist eine steuerrechtliche 

Berücksichtigung ausgewiesener anrechenbarer 

Quellensteuern ausnahmsweise nicht möglich, 

werden sie in einem „Quellensteuertopf” vorge-

tragen.  

4.1. Deutsche Fonds  
Deutsche depotführende Stellen haben sowohl bei 

Ausschüttung als auch bei Thesaurierung grund-

sätzlich Kapitalertragsteuer einzubehalten und 

abzuführen. 

Werden die Fondsanteile bei einer deutschen Ver-

wahrstelle verwahrt, hat die Verwahrstelle bei 

Rückgabe der Fondsanteile darüber hinaus Kapital-

ertragsteuer auf den Zwischengewinn einzubehal-

ten. Bei Rückgabe von Fondsanteilen, die nach dem 

31. Dezember 2008 angeschafft wurden, wird 

darüber hinaus Kapitalertragsteuer auf den Gewinn 

aus der Veräußerung der Fondsanteile einbehalten. 

4.2. Ausländische Fonds  
Ausländische Gesellschaften führen keine Kapitaler-

tragsteuer an das deutsche Finanzamt ab. Bei aus-

schüttenden bzw. teilausschüttenden Fonds behält 

jedoch die deutsche Verwahrstelle die Kapitalertrag-

steuer auf ausgeschüttete Erträge ein.  

Werden die Fondsanteile bei einer deutschen Ver-

wahrstelle zurückgegeben, hat diese darüber hinaus 

Kapitalertragsteuer auf den Zwischengewinn ein-

zubehalten und abzuführen. Bei Rückgabe von 

Fondsanteilen, die nach dem 31. Dezember 2008 

angeschafft wurden, wird darüber hinaus Kapital-

ertragsteuer auf den Gewinn aus der Veräußerung 

der Fondsanteile einbehalten.  

Zusätzlich hat die deutsche Verwahrstelle Kapitaler-

tragsteuer auf die Summe der dem Anleger nach 

dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden 

und noch nicht der deutschen Kapitalertragsteuer 

unterlegenen Erträge einzubehalten und abzu-

führen. Wurden die Fondsanteile seit Erwerb unun-

terbrochen bei ein und derselben deutschen Ver-

wahrstelle verwahrt, bilden nur die besitzzeitanteili-

gen akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträge 

die Bemessungsgrundlage für die Kapitalertrag-

steuer. Die akkumulierten ausschüttungsgleichen 

Erträge werden von der Gesellschaft ermittelt und 

bewertungstäglich zusammen mit dem Rücknah-

mepreis veröffentlicht.  

5. EU-Zinsrichtlinie  
(Zinsinformationsverordnung)  

Bestimmte Zinsen und zinsähnliche Erträge, die 

einer in Deutschland unbeschränkt steuerpflichti-

gen natürlichen Person im europäischen Ausland 

ausgezahlt oder gutgeschrieben werden, hat die 

ausländische Verwahrstelle/Zahlstelle an die deut-

schen Finanzbehörden zu melden. Belgien, Lu-

xemburg und Österreich sowie die angeschlosse-

nen Drittstaaten erheben anstelle der Meldung 

eine Quellensteuer. Über die Höhe der einbehal-

tenen Quellensteuer erhält der Anleger eine Steu-

erbescheinigung. Die Quellensteuer wird auf die 

deutsche Einkommensteuer angerechnet oder, 

sofern die Quellensteuer die zu zahlende Ein-

kommensteuer übersteigt, im Rahmen der Ein-

kommensteuerveranlagung erstattet. Der Anleger 

hat die Möglichkeit, sich vom Steuerabzug befrei-

en zu lassen, indem er gegenüber der Verwahr-

stelle eine Ermächtigung zur freiwilligen Offenle-

gung abgibt, die es dem Institut gestattet, auf 

den Steuerabzug zu verzichten und stattdessen 

die Erträge an die deutschen Finanzbehörden zu 

melden.  

Deutsche Zahlstellen sind ihrerseits verpflichtet, 

entsprechende Zahlungen von Zins- und zinsähn-

lichen Erträgen an ausländische natürliche Perso-

nen über das Bundeszentralamt für Steuern an 

das ausländische Wohnsitzfinanzamt weiterzulei-

ten.  

Eine Meldung erfolgt bei Rückgabe oder Veräuße-

rung der Fondsanteile, soweit der Anteil der Zinsen 

und zinsähnlichen Erträge 25 Prozent des Rück-

nahmepreises überschreitet. Eine Meldung der 

ausgeschütteten Zinsen und Zinserträge an das 

Wohnsitzfinanzamt erfolgt nicht, wenn der Fonds 

zu nicht mehr als 15 Prozent aus Anlagen besteht, 

die zu Zinsen und zinsähnlichen Erträgen im Sinne 

der Zinsinformationsverordnung führen. Ob Ihr 

Fonds hiervon betroffen ist, entnehmen Sie bitte 

dem Jahresbericht.  
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6. Rechtliche Hinweise  

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick 

über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage ver-

mitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte 

behandeln, die sich aus der individuellen Situation 

des Anlegers ergeben können. Interessierten Anle-

gern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen 

der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen 

Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.  

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der 

derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Ge-

währ dafür übernommen werden, dass sich die 

steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, 

Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung 

nicht ändert. Solche Änderungen können auch 

rückwirkend eingeführt werden und die oben be-

schriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig 

beeinflussen.  

7. Änderung durch das Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetz (BilMoG): Spezielle  
Anhangangaben für Fonds (§ 285 Nr. 26 
HGB; § 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB)  

Anleger, die nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) 

dazu verpflichtet sind den Jahresabschluss um einen 

Anhang zu erweitern und die zu mehr als 

10 Prozent am Fondskapital von in- und ausländi-

schen Spezial- und Publikumsfonds beteiligt sind, 

müssen nach dem BilMoG ergänzende Angaben zu 

den Fonds im Anhang offen legen.  

Das BilMoG ist grundsätzlich für Geschäftsjahre 

anwendbar, die nach dem 31. Dezember 2009 

beginnen. Das BilMoG sieht die folgenden zusätz-

lichen Angaben im Anhang (§ 285 Nr. 26 HGB) und 

Konzernanhang (§ 314 Absatz 1 Nr. 18 HGB) vor: 

� Klassifizierung des Fonds nach Anlagezielen, z. B. 

Aktienfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Misch-

fonds, Hedgefonds oder Sonstiger Fonds  

� Marktwert / Anteilwert nach §§ 168, 278 KAGB 

oder § 36 InvG in der bis zum 21. Juli 2013 geltenden 

Fassung  

� Differenz zwischen Marktwert und Buchwert  

� (Ertrags-)Ausschüttungen des Geschäftsjahres  

� Beschränkungen des Rechts zur täglichen Rückgabe  

� Gründe für das Unterlassen von Abschreibungen 

gemäß § 253 Absatz 3 Satz 4 HGB  

� Anhaltspunkte für eine voraussichtlich nicht dauer-

hafte Wertminderung  

Bitte wenden Sie sich für individuelle und weiter-

führende Informationen persönlich an Ihren Ab-

schlussprüfer. 
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  Steuerliche Behandlung       

  
Deka International S.A. 

    
Deka-EuroGarant 2 

  

    ISIN   LU0312925810   

    Geschäftsjahr   01.11.2013 - 31.10.2014   
        

Privat- 
vermögen 

Betriebsvermögen   

        
nicht KöSt-
pflichtig 

KöSt- 
pflichtig   

    Ausschüttung 1) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Betrag der Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz sowie 2) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) aa)  in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
    (davon aus vorherigen Geschäftsjahren)  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) bb)  in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 b Betrag der ausgeschütteten Erträge 3) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge  EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000   
    Zinsen und sonstige Erträge                                                           EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
    Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 4) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
    Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1  KStG (Streubesitzdividende)  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
    Ausländische DBA befreite Einkünfte  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
    Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
    Sonstige Veräußerungsgewinne  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
    Summe Erträge  EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000   
                
    Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:            

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa) Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40  EStG 

oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG (Bruttoertrag Dividenden)  EUR je Anteil  -,---- -,---- -,----   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) bb) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG in Verbindung mit § 8b 

Abs. 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 des EStG  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   
  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2a (Zinsanteil)  EUR je Anteil  -,---- -,---- -,----   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) dd) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 in der am 

31.12.2008 anzuwendenden Fassung 5) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ee) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden 

Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des EStG sind 5) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ff) Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Absatz 3 in der ab 01.01.2009 
anzuwendenden Fassung (steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien im 
Privatvermögen)  EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----   

  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) gg) Einkünfte im Sinne des § 4 Absatz 1 (DBA befreite Einkünfte)  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) hh) in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt 

unterliegen  EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, für die kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen 
wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer 
Quellensteuer)  EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) jj) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 
2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des KStG 
anzuwenden ist   EUR je Anteil -,---- -,----  -,----   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) kk) in Doppelbuchstabe ii enthaltene ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver 

Quellensteuer  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 c) ll) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b 
Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 des 
KStG anzuwenden ist   EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) 
mm) 

Erträge im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 InvStG, 
auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 8b Abs. 
1 des KStG anzuwenden ist  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte im Sinne des § 21 Absatz 22 Satz 4 
InvStG, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 
8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist  EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) Den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der 

Ausschüttung  6) EUR je Anteil         

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) aa) im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 (ausländische Dividenden, Zinsen, sonstige Erträge und 

bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne) 5) 6) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) bb) im Sinne des § 7 Abs. 3  (inländische Dividenden, inländische Erträge und 
Veräußerungsgewinne aus im Inland gelegenen Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten) 6) EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 d) cc)  im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 5, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten (ausländische 

Dividenden und bestimmte steuerpflichtige Veräußerungsgewinne)  EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f)  Den Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten 

Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 entfällt und  EUR je Anteil         

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) aa) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 des EStG 
oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn 
kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde (anrechenbare ausländische 
Quellensteuer) 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) bb) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 
InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. 
m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil -,---- -,---- -,----   

  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) cc) der nach § 4 Abs. 2 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar ist, EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----   
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  Steuerliche Behandlung       

  
Deka International S.A. 

    
Deka-EuroGarant 2 

  

    ISIN   LU0312925810   

    Geschäftsjahr   01.11.2013 - 31.10.2014   
        

Privat- 
vermögen 

Betriebsvermögen   

        
nicht KöSt-
pflichtig 

KöSt- 
pflichtig   

wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde 7) 

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) dd) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 
InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. 
m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ee) der nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt 

und nach § 4 Abs. 2 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ff) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 
InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. 
m. § 8b Abs. 1 des KStG anzuwenden ist 7) EUR je Anteil  -,----  -,----  -,----   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) gg) in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG 
entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 
8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist  EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) hh) in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG 
entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 
8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist  EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----   

  

InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 f) ii) in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i.S.d. § 21 Abs.22 S. 4 InvStG 
entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i.V.m. § 
8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist  EUR je Anteil  -,----  -,---- -,----   

  InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung   EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000   

  
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 h) Die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete 

Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre  EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000   

  
nachrichtlich Betrag der nicht abziehbaren Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG i.d.F. 

vom 26. Juni 2013  EUR je Anteil 0,0000 0,0000 0,0000   
    Rücknahmepreis 31.10.2014  EUR je Anteil 113,37   

 
  1)  Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird.            
  2)  Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.           
  3)  Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren sind nicht enthalten.           
  4)  Das Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 Satz 2 EStG ist nicht für Privatanleger anwendbar.           

  

5)  Veräußerungsgewinne sind für den Privatanleger weiterhin steuerfrei, sofern die Wertpapiere, Termingeschäfte sowie Bezugsrechte auf Freianteile vor 2009 erworben 
wurden ("Alt-Veräußerungsgewinne"). "Neu-Veräußerungsgewinne" gehören im Privatvermögen zu Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen der 
Kapitalertragsteuer.           

  

6)  Die Berechnung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben auf der Basis der Steuerdaten für Privatanleger. Sämtliche 
Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung 
des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. 
teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung 
maßgeblich.           

  

7)  Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte 
entfällt.           

                

   

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 („Streubesitzdividenden“) wird für den Zeitraum ab dem 
1. März 2013 anstelle des bisherigen einheitlichen Aktiengewinns ein Aktiengewinn EStG (für betriebliche Anleger im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG) sowie ein 
Aktiengewinn KStG (für körperschaftsteuerpflichtige Anleger) berechnet. Eine Veröffentlichung der beiden Aktiengewinne findet seit dem 1. Juli 2013 statt. Die für den 
Zeitraum 1. März 2013 bis 30. Juni 2013 berechneten beiden Aktiengewinne werden nachträglich bis spätestens 31. Dezember 2013 auf der Internetseite der DekaBank 
für die Deka Kapitalverwaltungsgesellschaften unter www.deka.de (Fondsportraits) bzw. www.deka.de/fondspreise sowie in den Wertpapiermitteilungen (WM-
Datenservice) veröffentlicht.           
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Das DekaBank Depot 
– Service rund um Ihre Investmentfonds – 

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die 

kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Invest-

mentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und 

mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. 

Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 

1.000 Fonds des DekaBank-Konzerns und internati-

onal renommierter Kooperationspartner zur Verfü-

gung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der 

unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie 

zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen 

wählen, unter anderem: 

� Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig 

sparen möchten, eignet sich der individuell zu ge-

staltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindest-

anlage von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die 

eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-

Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermö-

gen später gezielt nutzen. 

� Für den systematischen und flexiblen Vermögens-

aufbau – insbesondere im Rahmen der privaten  

Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Vari-

anten wählen: 

� Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer 

Investmentanlage mit der staatlichen „Riester-

förderung“ zur Schließung der Rentenlücke. 

� Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum 

Aufbau eines professionell strukturierten Vermö-

gens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur 

Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren 

persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuel-

len Ziele der Vermögensnutzung ab. 

Zum DekaBank Depot gehören vielfältige Inklusiv-

Leistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von 

Ertragsausschüttungen.  

Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen 

verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur 

Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über 

unsere Internetpräsenz www.deka.de  

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und 

Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-

Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. 

 

 

Informationen der Verwaltung. 
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Verwaltungsgesellschaft  

Deka International S.A. 

5, rue des Labours 

1912 Luxembourg, 

Luxemburg 

Eigenmittel zum 31. Dezember 2013: 

gezeichnet EUR 10,4 Mio. 

eingezahlt EUR 10,4 Mio. 

haftend EUR 78,8 Mio. 

Geschäftsführung 

Holger Hildebrandt 

Direktor der Deka International S.A.,  

Luxemburg; 

Geschäftsführer der International Fund 

Management S.A., Luxemburg; 

Geschäftsführendes Verwaltungsratsmit-

glied der Dealis Fund Operations S.A., 

Luxemburg 

Mitglied des Verwaltungsrats der  

Deka Immobilien Luxembourg S.A., 

Luxemburg 

Eugen Lehnertz 

Direktor der Deka International S.A.,  

Luxemburg; 

Geschäftsführer der International Fund 

Management S.A., Luxemburg, 

und der 

Dealis Fund Operations S.A., 

Luxemburg 

Verwaltungsrat der  
Verwaltungsgesellschaft 

Vorsitzender 

Rainer Mach 

Geschäftsführendes Verwaltungsrats-

mitglied der DekaBank Deutsche 

Girozentrale Luxembourg S.A.,  

Luxemburg;  

Vorsitzender des Verwaltungsrats der  

Deka International S.A., Luxemburg, 

und der  

International Fund Management S.A., 

Luxemburg 

Mitglied des Aufsichtsrats der Landesbank 

Berlin Invest GmbH,  

Deutschland 

Stellvertretender Vorsitzender 

Thomas Ketter 

Geschäftsführer der  

Deka Investment GmbH,  

Frankfurt am Main, Deutschland; 

Stellvertretender Vorsitzender des  

Verwaltungsrats der  

Deka International S.A., Luxemburg, 

und der 

International Fund Management S.A., 

Luxemburg, 

und der 

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg 

Mitglied 

Holger Knüppe 

Leiter Beteiligungen,  

DekaBank Deutsche Girozentrale,  

Frankfurt am Main,  

Deutschland 

(Stand 31. Mai 2014) 

Depotbank und Zahlstelle 

DekaBank Deutsche Girozentrale 

Luxembourg S.A. 

38, avenue John F. Kennedy 

1855 Luxembourg, 

Luxemburg 

Eigenmittel zum 31. Dezember 2013 

EUR 505,8 Mio. 

Cabinet de révision agréé 
für den Fonds und die  
Verwaltungsgesellschaft 

KPMG Luxembourg  

Société coopérative 

39, avenue John F. Kennedy 

1855 Luxembourg, 

Luxemburg 

Zahl- und Informationsstelle in der 
Bundesrepublik Deutschland 

DekaBank  

Deutsche Girozentrale 

Mainzer Landstraße 16 

60325 Frankfurt am Main, 

Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorstehenden Angaben werden  

in den Jahres- und Halbjahresberichten 

jeweils aktualisiert. 

 
 

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 
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Deka International S.A. 
5, rue des Labours 

1912 Luxembourg 

Postfach 5 45 

2015 Luxembourg 

Luxembourg 

 

Telefon: (+3 52) 34 09 – 39 

Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 93 

www.deka.lu 
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